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Bebauungsplan Nr. Wa/70 Gewerbe- und Logistik-Park, ehem. Rös-
ler-Drahtwerk 
 
Erneute Beteiligung als TöB gemäß § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 09.06.2022/01.06.2022, Az: 61 26 30 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-
lungnahme gebeten. 

 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht 
folgende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im 
Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- oder Bodendenkmäler befin-
den, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des Landes oder Bundes ste-
hen. 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nut-
zungsrecht des Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls 
nicht bereits geschehen- den LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland- 
in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland- in 
Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zur 
Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 
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Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-
gende Stellungnahme: 

Ziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Festsetzung eines 
Industrie- und Gewerbegebiets gem. §§ 8,9 BauNVO. 

Den Inhalten der Stellungnahme des Dezernats 53 vom 08.04.2020 
wurde in der Begründung sowie in den textlichen Festsetzungen insoweit 
gefolgt, als dass Störfallbetriebe und –anlagen in den ausgewiesenen Ge-
bieten wegen der Nähe zu den umliegenden Wohnnutzungen nicht zuläs-
sig sein sollen. 

Nach Prüfung der Belange im Zuständigkeitsbereich des Sachgebietes 
53.1B Themenschwerpunkt „land-use planning“ (Überwachung der An-
siedlung im Sinne des § 50 BImSchG bzw. des Art. 13 der Seveso-III-
Richtlinie) bestehen somit gegen die vorgestellte Bauleitplanung unter 
Berücksichtigung der in der Begründung aufgeführten Aussage - Aus-
schluss von Betriebsbereichen im Sinne von § 3 Abs. 5a BImSchG - 
keine Bedenken. 

 

Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben nicht 
berührt: 

- Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) 

- Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 

- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 

- Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) 
 
 

Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Herr Yokaribas, Tel. 0211/475-3751, E-Mail: volkan.yokaribas@brd.nrw.de 

 Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53.1 LUP) 
Herr Scherzer, Tel. 0211/475-9332, E-Mail: simon.scherzer@brd.nrw.de 

 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-
rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
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Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese 
Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-
gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
 
Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher Belange | Bezirksregierung 
Düsseldorf (nrw.de) 
 
und 
 
https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2022-
01/20220125_toeb_zustaendigkeiten.pdf  
 

Im Auftrag 

gez. 

Kirsten Zimmerhofer 
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Kreis Viersen • Rathausmarkt 3 • 41747 Viersen  

Gemeinde Schwalmtal 
Planung, Verkehr und Umwelt 
Markt 20 
41366 Schwalmtal 

Amt für Bauen, Landschaft und Planung 
60/1 – Abteilung Kreisentwicklung 

Unsere Servicezeiten: 

Mo. – Fr. 8 – 17 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Es berät Sie: 

Stephan Aldenkirchs 

Zimmer: 1220 
Telefon: 02162 39-1424 

Fax: 02162 39-1436 
E-Mail: stephan.aldenkirchs 

@kreis-viersen.de 

Aktenzeichen: 60/1 – 60.26.26 

Viersen, 01.08.2022 

 

 
Bebauungsplan Wa/70 „Gewerbe- und Industriepark Rösler“ in Waldniel, Gemeinde Schwalmtal 

hier: Stellungnahme des Kreises Viersen im Rahmen der erneuten Beteiligung gem. § 4 a (3) i.V.m.  

§ 3 (2) BauGB  

 

Ihre E-Mail vom 09.06.22; Ihr Schreiben vom 01.06.22; Ihr Zeichen: 61 26 30 

 

Sehr geehrte Frau Gerhards, 

zu o.g. Planverfahren nehme ich wie folgt Stellung: 

Technischer Umweltschutz – Bodenschutz / Abfallrecht:  

Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen nach derzeitigen Erkenntnisstand aus bodenschutz- 
und abfallrechtlicher Sicht Bedenken. Diese können ausgeräumt werden, wenn Folgendes beachtet wird: 

Der Planungsbereich umfasst den Altstandort der ehem. Fa. Rösler Draht mit der Kennung AS_250_073. 
Auf dem Altstandort wurden anhand umfänglicher Untersuchungen weitreichende Boden- und Grund-
wasserbelastungen festgestellt. Vor diesem Hintergrund ist zur Umsetzung des planerischen Zieles auf der 
Liegenschaft mit der unteren Bodenschutz- und Abfallwirtschaftsbehörde ein abgestimmtes Verfahren 
erforderlich. Grundlage dieses Verfahrens sind ein noch auszuarbeitender öffentlich-rechtlicher Vertrag 
mit einem Sanierungsplan gem. § 13 BBodSchG zwischen dem Kreis Viersen und dem Vorhabenträger 
sowie ein Abbruch- und Entsorgungskonzept des Vorhabenträgers. 

Die Bedenken gegen das Vorhaben können zurückgestellt werden, wenn vor Beginn von Erd- und Ab-
brucharbeiten und der Erteilung der Baugenehmigung  

 ein von der unteren Abfallwirtschaftsbehörde als rechtmäßiges und fachlich umsetzbares Ab-
bruch- und Entsorgungskonzept vorliegt 

 der öffentlich-rechtliche Vertrag mit dem dazugehörigen und von der unten Bodenschutzbehörde 
als fachlich umsetzbar bewerteter Sanierungsplan gem. 13 (1) BBodSchG für das o.g. Vorhaben 
zwischen dem Kreis Viersen und dem Vorhabenträger abgeschlossen worden ist. 
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Unabhängig von den obigen Ausführungen weise ich noch darauf hin, dass auf der Liegenschaft aktuell 
ordnungsbehördliche Maßnahmen auf der Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gegen die Abfall-
besitzer sowie verwaltungsgerichtliche Verfahren anhängig sind. Bei diesen ordnungsbehördlichen Maß-
nahmen geht es um auf dem Grundstück oberirdisch lagernde sowie vergrabene Abfälle, die zum Teil als 
gefährliche Abfälle einzustufen sind. Derzeit ist nicht absehbar, wann diese vollständig entsorgt werden. 
Vor Umsetzung der Nachnutzungs-Maßnahme durch den Vorhabenträger muss die auf dem Grundstück 
herrschende abfallrechtliche Problematik gelöst werden. 

Es wird darauf hinweisen, dass in den Unterlagen zum Bebauungsplan (u.a. in dem Dokument "Begrün-
dung mit Umweltplan" vom 18.05.2022 sowie in den Dokument „Zusammenfassende Beschreibung der 
geplanten Sanierungsmaßnahmen für das ehem. Betriebsgelände der Rösler Draht AG“ der HPC AG vom 
22.05.2020) teilweise missverständliche Formulierungen getätigt worden sind, zu denen in nächster Zeit 
Abstimmungen mit der Unteren Bodenschutzbehörde, Herrn Nordmann (02162/391265, thomas. 
nordmann@kreis-viersen.de) für altlastenrelevante Themen und der Unteren Abfallbehörde, Frau Schul-
ten (02162/391199, anne.schulten@kreis-viersen.de) für abfallrechtliche Themen erforderlich werden.  

U.a. wurde in dem Dokument "Begründung mit Umweltplan" vom 18.05.2022 mehrfach auf den geplan-
ten öffentlich-rechtl. Vertrag mit Sanierungsplan Bezug genommen. Nach meinem derzeitigen Kenntnis-
stand wird dieser zwischen dem Vorhabenträger und dem Kreis Viersen geschlossen - in dem Dokument 
(u.a. S. 19, S. 36, S. 53, S.56, S. 89) werden die Gemeinde Schwalmtal und z.T. auch die Schwalmtalwerke 
ebenfalls als Vertragspartner benannt. 

Bereits in meiner Stellungnahme vom 06.08.2020 habe ich darauf hingewiesen, dass das Dokument „Zu-
sammenfassende Beschreibung der Sanierungsmaßnahmen“ der MLP Group vom 22.05.2020 nicht mehr 
dem aktuellen Stand entspricht und deswegen nicht näher auf dessen Inhalte eingegangen worden ist. 
Diese Fassung aus 2020 wurde den Unterlagen zum Bebauungsplan in 2022 nun erneut beigelegt. Bei der 
z. g. Zusammenfassung handelt es sich um eine Zusammenfassung des Sanierungsplans mit Stand 2020. 
Der Sanierungsplan befindet sich derzeit in der Überarbeitung und wird eng mit dem Kreis Viersen abge-
stimmt. Aufgrund dessen wird nicht im Detail auf missverständliche Formulierung in der Zusammenfas-
sung eingegangen. Eine Überarbeitung ist demzufolge auch nicht erforderlich. Formulierungen in den 
Textlichen Festsetzungen sind nicht betroffen. 

 

Technischer Umweltschutz – Wasserrecht: 

Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen nach derzeitigen Erkenntnisstand aus wasserrechtli-
cher Sicht Bedenken. Diese können ausgeräumt werden, wenn Folgendes beachtet wird: 

Es wird in der Begründung ausreichend auf die Starkregengefahrenkarte des Landes NRW eingegangen. 
Laut dieser Karte sind Teile des Plangebietes bei Starkniederschlagsereignissen (HQ extrem und HQ selten) 
bis zu 1,1 m mit Wasser bedeckt. Gleichzeitig werden Fließgeschwindigkeiten von bis zu 1,0 m/s ange-
nommen. 

Wie im Begründungstext beschrieben, kann das bei Extremereignissen auftretende Hochwasser nicht voll-
ständig im Plangebiet zurückgehalten werden. Es wird entsprechend auf die Dülkener Straße sowie die 
Heerstraße geleitet. Die Keller der angrenzenden Gebäude wären dadurch betroffen. Aufgrund der Schä-
digung von Bausubstanz außerhalb des Plangebietes kann der bisherigen Planung nicht zugestimmt wer-
den. Es sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen und nachzureichen.  

Es fehlt ein Notwasserwegeplan auf dem u.a. die Abflusslenkung in einem Lageplan dargestellt ist. Gleich-
zeitig sollte erreicht werden, dass die anfallenden Wassermassen vom Plangebiet schadlos auf die Dülke-
ner und die Heerstraße geleitet werden können. Diese Maßnahmen sind vom Vorhabenträger darzustel-
len und vor Realisierung der Planung mit Abstimmung der Gemeinde Schwalmtal, der unteren Wasserbe-
hörde und den Vorgaben der Starkregengefahrenkarte des Landes NRW umzusetzen. Nach Umsetzung 
dieser Maßnahmen können die Bedenken ausgeräumt werden.  

mailto:anne.schulten@kreis-viersen.de
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Technischer Umweltschutz -  gewerblicher Gewässerschutz: 

Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen nach derzeitigen Erkenntnisstand aus Sicht des ge-
werblicher Gewässerschutzes Bedenken. Diese können ausgeräumt werden, wenn vor Beginn von Erd- 
und Abbrucharbeiten der oben genannte noch zu erstellende Sanierungsplan von der unteren Wasserbe-
hörde bzgl. der Niederschlagswasserbeseitigung als fachlich umsetzbar bewertet wurde und der öffent-
lich-rechtliche Vertrag zwischen dem Kreis Viersen und dem Vorhabenträger abgeschlossen worden ist. 

Ich weise auf Folgendes hin: 

Die Planung zur Erstellung des neuen Kanalisationsnetzes ist dem Amt für technischen Umweltschutz des 
Kreis Viersen sechs Monate vor Baubeginn anzuzeigen (§ 57 (1) Landeswassergesetz). Der Betreiber eines 
Kanalisationsnetzes hat dieses auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen und regelmäßig 
zu überprüfen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw). Dies betrifft Schmutz- und auch 
Regenwasserkanäle im Plangebiet. 

Der Umgang mit (auch das Umladen und Abfüllen etc.) sowie die Lagerung von wassergefährdenden Stof-
fen hat entsprechend den Maßgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu erfolgen. 

LKW-Verladezonen (Tiefhöfe) sowie (Außen-)Flächen, auf denen der Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen geplant ist, sind an den öffentlichen Schmutz- oder Mischwasserkanal anzuschließen. 

Die untere Wasserbehörde geht davon aus, dass die Anforderungen der § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und § 44 Landeswassergesetz (LWG) erfüllt werden. 

 

Technischer Umweltschutz – Immissionsschutz:  

Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen nach derzeitigen Erkenntnisstand aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht keine Bedenken, wenn Folgendes beachtet wird: 

Die schalltechnischen Untersuchungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan WA-70 "Gewerbe- und 
Industrie-Park ehemaliges Rösler-Drahtwerk" der FIRU GfI mbH, mit den Berichts-Nummern: P20-017/2, 
vom 26.05.2020, P20-017/3 vom 05.02.2021 und P20-017/4 vom 18.05.2022 sind zwingend zu beachten. 

Die Nachweise zur Einhaltung der Immissionskontingente sind dann in den entsprechenden Genehmi-
gungsverfahren zu führen. Den Anträgen ist dann jeweils eine schalltechnische Untersuchung beizufügen. 

 

Infektions- und Umwelthygiene: 

Nach Durchsicht der Unterlagen bestehen aus Sicht des Gesundheitsamtes zum derzeitigen Kenntnisstand 
gegen das oben genannten Planverfahren grundsätzlich keine Bedenken. 

Die Empfehlungen der schalltechnischen Untersuchung zu o.g. Planverfahren vom 26.05.2020 sowie der 
Fortschreitung und Ergänzung vom 05.02.21 und 18.05.22 sind zwingend zu beachten. Für die Bauanträge 
ist jeweils eine schalltechnische Untersuchung zu erstellen. Die Nachweise zur Einhaltung der Immissions-
kontingente sind in den Baugenehmigungsverfahren darzulegen. 

Bezüglich der Sanierung der bestehenden Boden- und Grundwasserbelastungen des Altstandorts 
AS_250_073 verweise ich auf die o.g. umwelttechnischen Ausführungen.  

 

Kreiseigene Infrastruktur bzw. Verkehrsanlagen: 

Das o.g. Bebauungsplanverfahren beschreibt eine Umnutzung, die zwar nicht unmittelbar im Bereich des 
Kreisstraßennetzes liegt, aber verkehrlich dennoch erhebliche Auswirkungen auf die Kreisstraße K8 haben 
wird. 
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Ausgehend von der nunmehr gemäß Verkehrsgutachten (Fortschreibung und Ergänzung vom 04. Februar 
2021) Kapitel 6.1 und 6.2 beabsichtigten Realisierung der Verkehrsführungsvariante 5 werden hinsichtlich 
der Verkehrsabwicklung bei der durch die Gemeinde beabsichtigte Verkehrslenkung, keine Anpassungs-
notwendigkeiten erwartet. Die benannten Verbesserungen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden 
begrüßt. 

Grundsätzlich und auch im Hinblick auf die Lärmsituation verweise ich auf meine Stellungnahme vom 
06.08.2020, wonach alle Maßnahmen (zur Lärmsanierung) nach dem Verursacherprinzip finanziert wer-
den müssen. Eine zeitnahe Umsetzung bestimmter Maßnahmen wurde bereits zwischen Kreis und Ge-
meinde vorbesprochen. 

Gegen das oben genannte Planverfahren bestehen nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sowie unter 
Berücksichtigung / Vorbehalt der v. g. Bedingungen bzw. der erfolgten Abstimmungen mit der Gemeinde 
keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Natur- und Landschaftspflege: 

Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege bestehen gegen die Aufstellung des o.g. Bebau-
ungsplanentwurfes keine grundsätzlichen Bedenken. Zu dem Absatz „Artenschutz“ unter Pkt. 10.2 der 
textlichen Festsetzungen wird Folgendes angemerkt: 

Generell wird aus phänologischer Sicht das Zeitfenster für den Beginn der Abbrucharbeiten im Hinblick 
auf Fledermaus-Winterquartiere bereits ab Oktober als kritisch betrachtet. Hier wird die möglichst frühe 
Umsetzung (d.h. ab 01. September) der Abbrucharbeiten dringend empfohlen. 

Da nähere Untersuchungen möglicher Fledermausvorkommen (z.B. durch Detektorbegehungen oder Aus-
flugbeobachtungen) im Vorfeld nicht stattgefunden haben, wird trotz Worst-Case-Betrachtung eine Öko-
logische Baubegleitung als zwingend erforderlich angesehen. Diese ist für die gesamte Dauer des Ab-
bruchvorgangs durchzuführen und nicht erst bei Abweichungen von den zeitlichen Vorgaben. 

Zusätzlich weise ich darauf hin, dass sich östlich des Plangebiets entlang der L 475 die nach § 41 Landesna-
turschutzgesetz NRW geschützte Allee AL-VIE-0036 „Lindenallee an der L 475 bei Birgen“ befindet. Von 
einer Beeinträchtigung wird gemäß aktueller Planung nicht ausgegangen. Dieses geschützte Objekt wäre 
bei zukünftigen, davon abweichenden Planungen (z.B. in Form von Gebietszufahrten), zu berücksichtigen.  

 

Belange der VKV (Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen): 

Es bestehen keine Bedenken oder Anregungen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

gez. Aldenkirchs 






















































